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stehen. So richten drei starke Äste in einer Entfernung von 5—0 m vom
Hauptstannn ihre Spitzen ans nnd verzweigen sich quirlständig.

Wie schon ans dem Gesagten geschlossen werden kann, zeichnet sich

die Schermtanne von Leysin durch eine ganz gewaltige Krvne ans. Ihr
Durchmesser, in dem der Horizontalkurve des Terrains folgenden Sinne,
beläuft sich aus Itt^/z m, derjenige senkrecht zu dieser Richtung ans 20 m,
der Umfang der Krone auf zirka 95 Schritte.

Sehr erfreulicherweise weist dieser Baumriese immer noch ein recht

ansehnliches Wachstum auf: der Gipseltricb hat sich im letzten Jahr um
12 om verlängert, während eine Untersuchung mit dem Zuwachsbohrer
Jahrringe von 4—5 nun Breite ergab. Es lassen sich denn auch an der

Fichte von Leysin noch durchaus keine Zeichen von Altersschwäche wahr-
nehmen.

Jene Jahrringbreite der Berechnung des Alters zugrunde gelegt,
ergeben sich für dieses 215 Jahre. Herr Badoux bemerkt hiezu, daß der
Baum tatsächlich älter sein dürfte. Wir möchten unserm verehrten Herrn
Kollegen, dessen Urteil wir sonst gerne als sehr wohlüberlegt und sorg-
fältig begründet anerkennen, nicht zu nahe treten, wollen aber doch an
die im allgemeinen noch zu wenig gewürdigte Tatsache erinnern, daß

Bäume, völlig freistehend, ein unvergleichlich rascheres Wachstum aufweisen,
als solche, die sich im Bestandesschlusse entwickelten.

Die große Schermtanne von Leysin ist Eigentum der Frau Julie
Barroud in Leysin, welche, mit Recht, auf ihren schönen Baum stolz
ist. Seme Erhaltung dürfte, so lange sie lebt — wir wünschen, daß dies

noch recht viele Jahre bedeute — vollkommen gesichert sein.

MovstticHe WercHrichten.

Kantone.
gkauviiinlen. Der Art. 10 im Puschlav. Auch im schören

Puschlavertal scheinen der Art. 10 der bundesrätlichen Vollziehungsver-
ordnung vom 13. März 1903 und die zudieneuden Vollziehungsbestim-

mungen der kantonalen Forstordnung vom 1. März 1905 bei der Be-
völkernng gemischte Gefühle geweckt zu haben. In verschiedenen Frak-
tionen der Gemeinde Puschlav, wo die Nutzungsberechtigten bis dahin
gewohnt waren, ihr Lvsholz selbst zu schlagen und heimzuholen, wann
es ihnen eben beliebte, veranstalteten im Laufe des Monats Oktober die

Unzufriedenen Versammlungen und wählten in diesen „Kommissionen"
zur Anzeichuung des Holzes, das dann eigenmächtig verlost, geschlagen

und, wenigstens zum Teil, weggeführt wurde. Die widerrechtliche Behäu-
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digung des Holzes durch die Unzufriedenen geschah teilweise trotz aus-
drücklichen Verbotes der kompetenten Gemeindebehörden,

Auf Klage der Gemeinde- und Forstbehvrdeu hin wurden 197 Be-
teiligte, welche sich der Übertretung der kantonalen Forstordnung schuldig
gemacht hatten, zur Verantwortung gezogen und am 15, Dezember ab-

hin vom Kleinen Rat nach dem ordnungsgemäßen Verfahren verurteilt:
9 Bürger haben Bußen von Fr, 190, 183 solche von je Fr, 39 zu be-

zahlen.
Damit ist die Ruhe und Ordnung im Puschlav glücklich wieder her-

gestellt worden.

ÄSIII5. Neue F o r st k reiseinteilu ug. Durch die auf 1. De-
zember 1995 erfolgte Schaffung eines weitern, sechsten Forstkreises und
Besetzung dieser Stelle durch Herrn A. de W erra, von Sitten, wurde
eine neue forstliche Kreiseinteilung bedingt. Damit im Zusammenhang
fand auch eine Versetzung verschiedener Kreis-Oberförster statt.

Die neue Einteilung der Kreise und deren Besetzung ist folgende:
Forst-
kreis: Bezirke:

1. (Goms, Raron-Ost und Brig) : Oberförster Barberiui in Brig.

Mitteilungen âer Schweizerischen Senttalanstslt kür ckss forstliche ttersuchs-
Wesen. Herausgegeben vom Vorstande derselben, Arnold Engler, Professor

am Polytechnikum in Zürich. VIII. Band. 3. Heft. Zürich. Kommissionsverlag von

Fäsi à Beer. VII n. 50 8. gr. 8°.

Das dritte Heft bringt zwei Arbeiten, die eine von Hrn. PH. Flnry, Adjunkt
der Versuchsanstalt, die andere von Hrn. I)r. H. C. Schellenberg, Dozent der Pflan-
zenpathologic am Polytechnikum.

Hr. Flnry hat sich der recht verdienstlichen Aufgabe unterzogen, mittelst exakter

Untersuchungen die Leistungsfähigkeit einiger für die Praxis und zu versuchstechnischen

Zwecken wichtigster Höhenmesser festzustellen und zwar sowohl hinsichtlich der Genauig-
keit der Resultate, als mit Bezug auf die größt mögliche Förderung der Arbeit.

Einer solchen Prüfung unterworfen wurden die Höhenmesser von Weise, Klein,
Christen und Hüni, sowie der als Hypsometer benutzte Meterstab, eine Auswahl, welche

sicher als zweckentsprechend bezeichnet werden darf, indem sie den wichtigsten in Betracht
kommenden Systeme angemessene Vertretung gewährt.

II. (Visp und Raron-West) :

III. (Leuk und Siders):
IV. sHerens, Sitten und Cvnthey):
V. (Entremvut und Martiguy):

VI. s'St. Maurice und Mouthcy):

Arbenz in Visp:
Evêquoz in Siders.
Lorstau in Sitten-
de Werra in Martiguy.
Delacoste in Monthey.

Müchevanzeigen.
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